
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 7720-53100



3

denen ferviintspflichtige Grundstücke zur Ablösung der Grundlasten
mit Vorbehalt des Jagdrechtes abgetreten wurden, dem jeweiligen Be¬

sitzer jenes Grundcomplexes, von welchem die Abtretung geschah, zu.

In Betreff der Ausübung dieses Rechtes tritt nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen dieses Gesetzes entweder die Befugnis
zur Eigenjagd, d. i. die freie Verfügung des Berechtigten über die

Form der Ausübung seines Jagdrechtes (eigene Regie, Verpachtung
u. s. w.) oder die Ausschließung dieser freien Verfügung durch die

gesetzlich vorgeschriebene Verpachtung des Jagdrechtes ein.

8 4.

Die Befugnis zur Eigenjagd steht dem Besitzer einer zusammen¬

hängenden Grundfläche von wenigstens 115 ha (Eigenjagdgebiet) zu,
wobei es keinen Unterschied macht, ob diese ganze Grundfläche in
einer Ortsgemeinde liegt oder sich auf das Gebiet mehrerer Orts¬
gemeinden erstreckt. Auch macht es mit den ans § 6 sich ergebenden

Ausnahmen keinen Unterschied, ob der Besitzer eine physische oder
juristische, eine einzelne Person, oder eine Mehrheit von Personen ist;
im letzteren Falle muß jedoch der Besitz räumlich ungetheilt sein.

Auf jenen Grundstücken, welche anläßlich der Ablösung der
Forstservitnten in das Eigenthum der abzufindenden Bezugsberechtigten,
jedoch mit dem behördlich genehmigten Vorbehalte des Jagorechtes
für den Verpflichteten abgetreten worden sind, steht die Befugnis zur
Eigenjagd dem Jagdberechtigten nicht nur dann zu, wenn solche

Grundstücke selbst — ohne Rücksicht auf ihre etwaige physische Theilung
unter mehreren Eigenthümern — einen zusammenhängenden Complex
von wenigstens 115 ha ausmachen, sondern auch dann, wenn dieses

Ausmaß durch den Zusammenhang dieser Grundstücke mit anderen,
demselben Jagdberechtigten eigenthümlichen Grundstücken erreicht ist.

§ 5.

Die Befugnis zur Eigenjagd steht ferner zu:
n) dein Besitzer von solchen Gärten (Zier-, Obst- oder Gemüsegärten)

oder Parkanlagen, ohne Unterschied ihres Flächenmaßes, welche sich

bei einem Wohnhause befinden und durch eine natürliche oder

künstliche ständige Umfriedung iHecke, Gitter, Mauer u. dgl.) derart
umschlossen sind, daß der Zutritt, dritter Personen ohne Verletzung
oder Uebersetzung der Umfriedung auf keinem anderen Wege, als
durch die an letzterer angebrachten schließbaren Thüren oder Thore
thnnlich erscheint;
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